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Am 26. April 2023 nahm das im allgemeinen geheim tagende Parlamentarische Kontrollgre-
mium seine Befugnis zu einer öffentlichen Stellungnahme gemäß § 10 Absatz 2 Satz 1 des 
Kontrollgremiumsgesetzes wahr. Gegenstand der Öffentlichen Bewertung war die „Funktions-
fähigkeit der Sicherheits- und Wiederholungsüberprüfungen nach dem Sicherheitsüberprü-
fungsgesetz bei den Nachrichtendiensten des Bundes“1.  

Hinter dem sperrigen Titel verbirgt sich eine Problematik, die bereits 2014 mit dem Verratsfall 
Markus R. zulasten des Bundesnachrichtendienstes2, darüber hinaus aber auch bei den anderen 
Diensten und Sicherheitsbehörden immer wieder virulent geworden, jedoch seitens der Bun-
desregierung weder gesetzgeberisch noch auf dem Verordnungswege in Angriff genommen 
worden war: Die offenbar lückenhafte und rechtlich unzureichend mandatierte Eigensicherung 
von Nachrichtendiensten und anderen sicherheitsempfindlichen Behörden und Einrichtungen.  

Gesetzliche Grundlage hierfür ist das „Gesetz über die Voraussetzungen und das Verfahren von 
Sicherheitsüberprüfungen des Bundes und den Schutz von Verschlusssachen“, kurz Sicherheits-
überprüfungsgesetz (SÜG)3 von 1994, das die „Voraussetzungen und das Verfahren zur Sicher-
heitsüberprüfung von Personen, die mit bestimmten sicherheitsempfindlichen Tätigkeiten be-
traut werden sollen (Sicherheitsüberprüfung) oder bereits betraut worden sind (Wiederholungs-
überprüfung)“ regelt4.  

Untersuchungen angesichts der sicherheitspolitischen Zeitenwende:  

 
1 Unterrichtung durch das Parlamentarische Kontrollgremium. 26.04.2023 (BT-Drucksache 20/6575) 
2 htps://de.wikipedia.org/wiki/Fall_Markus_R.  
3 htps://www.gesetze-im-internet.de/s_g/  
4 htps://de.wikipedia.org/wiki/Sicherheits%C3%BCberpr%C3%BCfungsgesetz  

https://dserver.bundestag.de/btd/20/065/2006575.pdf
https://de.wikipedia.org/wiki/Fall_Markus_R
https://www.gesetze-im-internet.de/s_g/
https://de.wikipedia.org/wiki/Sicherheits%C3%BCberpr%C3%BCfungsgesetz
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Bereits seit April 2022 hat sich das PKGr, nicht zuletzt angesichts der neuen Gefährdungslagen 
im Gefolge des russischen Überfalls auf die Ukraine, der Frage gewidmet, ob die bisherigen 
Regelungen des SÜG und ihre praktische Umsetzung in allen Diensten des Bundes (BfV, BND 
und BAMAD) den aktuellen und absehbaren Herausforderungen nach der Zeitenwende noch 
entsprächen. Dies ist um so mehr der Fall, als die von BfV und BAMAD vorgenommenen 
Überprüfungen eben nicht nur der Eigensicherung dienen, sondern auch maßgeblich zum es-
sentiellen Schutz aller anderen Behörden mit sicherheitsempfindlichen Bereichen und Einrich-
tungen der Kritischen Infrastruktur, und mithin gesamtstaatlicher Resilienz beitragen sollen5.  

Der aktuelle Verratsfall im BND hat zusätzlich auch ein besonderes Augenmerk auf die eben-
falls auf dem SÜG beruhenden Verfahren der Eigensicherung des Dienstes gerichtet und die 
Dringlichkeit eines allgemein konstatierten Handlungsbedarfs unterstrichen. Die Eigensiche-
rung der Nachrichtendienste – so das PKGr – sei fortwährend zu überprüfen, um die Gefahr 
fremder Einflussnahme und von Informationsabflüssen zu verhindern.  

Gleichwohl geht der Überprüfungsansatz des PKGr erklärtermaßen deutlich über den aktuellen 
Verratsfall im BND hinaus, auch wenn dies in der medialen Berichterstattung und Kommentie-
rung zugunsten der liebgewordenen Topoi und Schemata immer wieder einmal gerne übergan-
gen wird6. Es wäre gut und sachdienlich, wenn sich auch in der öffentlichen Wahrnehmung 
allmählich die Einsicht durchsetzen könnte, dass die Verantwortlichkeit für die gesetzlichen und 
sachlichen Rahmenbedingungen nachrichtendienstlicher Arbeit bei der Bundesregierung und 
ihren Ressorts und – keinesfalls zu vergessen – beim Deutschen Bundestag liegt und bekannt-
lich in einem Rechtsstaat auch zwingend liegen muss. Das PKGr richtet sich daher mit  seinen 
Stellungnahmen und Vorschlägen mit vollem Recht nicht an die Dienste, sondern die Bundes-
regierung.  

Ergänzend sei hier vermerkt, dass auch in den USA aus Anlass der vom 21-jährigen Angehöri-
gen der Nationalgarde, Jack Teixeira, zu verantwortenden gravierenden „Pentagon/Discord-
Leaks“ eine öffentliche Diskussion über mögliche Defizite in den Verfahren zur Sicherheits-
überprüfung angestoßen und auch von der Administration und im Kongress aufgegriffen wor-
den ist7. Im Zentrum steht auch hier die Frage, wie den Realitäten des Cyberraums bei der 
Erfassung und Bewertung von persönlichen Risikomerkmalen zu überprüfender aktueller oder 
künftiger Geheimnisträger entsprochen werden kann. Die deutschen Dienste befinden sich mit 
ihren Problemen durchaus „in guter Gesellschaft“, die naheliegenderweise immer wieder auch 
andere Dienste und Länder umfasst8. Nur eine fachlich wenig fundierte Nabelschau würde hier 
ein Alleinstellungsmerkmal der deutschen Nachrichtendienste sehen wollen.  

 
5 S. hierzu auch bereits Mascolo, Koopmann, Jetzt sollen auch private Posts überprü� werden, SZ vom14.03.2023 
( htps://www.sueddeutsche.de/poli�k/bnd-verfassungsschutz-spionage-sicherheitsueberpruefung-1.5768005)  
6 Typisch hier der jüngste Spiegel: „Geheimdienstkontrolleure kri�sierten laxe Sicherheitschecks. Nach dem Skan-
dal um einen mutmaßlichen russischen Spion beim BND hat das Geheimdienstgremium des Bundestags die Si-
cherheitsüberprüfung beim Geheimdienst durchleuchtet. Das Urteil fällt vernichtend aus.“ (Spiegel, 04.05.2023); 
siehe auch bereits ausführlich: Mutmaßlicher Landesverrat zu Lasten des BND. Anmerkungen zur weiteren Kon-
turierung des Falls. Stellungnahme des Gesprächskreises Nachrichtendienste in Deutschland e. V. vom 13. März 
2023 (Link)  
7 Why the U.S. Security-Clearance Process Has a Digital Blind Spot (Time, 04.05.2023); Jack Teixeira: How are US 
security clearances handled? (BBC, 29.04.2023); Why a 21-year-old had a top-secret security clearance? (WP, 
16.04.2023); The Teixeira Disclosures and Systemic Problems in the U.S. Intelligence Community (JustSecurity, 
14.04.2023) 
8 Examining the UK Special Forces Data Breach: Ensuring Classified Data Doesn’t End Up Public (archTIS, 
23.06.2021); UK defence worker leaked top secret details of missile system, trial hears. So�ware engineer Simon 

https://www.sueddeutsche.de/politik/bnd-verfassungsschutz-spionage-sicherheitsueberpruefung-1.5768005
https://www.spiegel.de/politik/deutschland/spionageverdacht-beim-bnd-geheimdienstkontrolleure-kritisierten-laxe-sicherheits-checks-a-5de01923-6b7c-4a92-ac76-3a1b68e24245
https://www.gknd.org/papiere.html
https://time.com/6276737/jack-teixeira-security-clearance-online-behavior/
https://www.bbc.com/news/world-us-canada-65415971
https://www.washingtonpost.com/national-security/2023/04/16/classified-documents-leaked-security-clearance/
https://www.washingtonpost.com/national-security/2023/04/16/classified-documents-leaked-security-clearance/
https://www.justsecurity.org/85991/the-teixeira-disclosures-and-systemic-problems-in-the-u-s-intelligence-community/
https://www.justsecurity.org/85991/the-teixeira-disclosures-and-systemic-problems-in-the-u-s-intelligence-community/
https://www.archtis.com/examining-the-uk-special-forces-data-beach-ensuring-classified-data-doesnt-end-up-public/
https://www.archtis.com/examining-the-uk-special-forces-data-beach-ensuring-classified-data-doesnt-end-up-public/
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Empfehlungen des PKGr an die Bundesregierung:  

Das PKGr hat mittlerweile die Arbeitsprozesse, die Personalausstattung, die Qualitätsstandards 
und rechtlichen Rahmenbedingungen für die Sicherheitsüberprüfungen bei den Nachrichten-
diensten des Bundes umfassend untersucht und die Ergebnisse intensiv mit der Bundesregie-
rung erörtert9.  

Nach §§ 5, 5a des Kontrollgremiumsgesetzes (PKGrG) hat es folgende Empfehlungen an die 
Bundesregierung gerichtet:  

1. Die Stellenausstattung und Stellenbesetzung bei BfV, BND und BAMAD sei sehr zügig 
zu prüfen und den Erfordernissen anzupassen. 

2. Der Rückstau von Wiederholungsüberprüfungen sei bis Ende 2024 deutlich abzubauen, 
und darüber Anfang 2025 Bericht zu erstatten. 

3. Die Verfahrensdauern seien durch auskömmliche Stellenbesetzung und Straffung der 
Verfahren grundsätzlich zu reduzieren.  

4. Gesetzliche Neuregelungen seien erforderlich und zügig vorzulegen, insbesondere im 
Hinblick auf Befugnisse, die eine frühzeitige Erkennung und Verhinderung von Sicher-
heitsrisiken ermöglichen. Hierzu zählten auch weitreichende Recherchemöglichkeiten 
in den sozialen Medien, Elemente zur Steigerung der Überprüfungsqualität wie z.B. 
jährliche Fragebögen mit Sicherheitsbezug und psychologische Beurteilungen.  

5. Die Eigensicherung der Nachrichtendienste müsse ertüchtigt werden, insbesondere 
durch eine Anpassung der Verwaltungsvorschriften und internen Vorgabe für einen mo-
dernen Umgang mit Verschlusssachen und für die Abwehr fremder Einflussnahme. Vor-
schläge hierzu seien bis Ende 2023 vorzulegen. 

6. Die Arbeitsprozesse seien im Interesse einer Verkürzung der Verfahrensdauer technisch 
zu modernisieren und zu digitalisieren.  

 

Ein bedeutsamer Schritt in die richtige Richtung: Befähigungen in den Blick nehmen! 

Die Überprüfung wie ihre Ergebnisse und Vorschläge können in der Sache nur vorbehaltlos 
begrüßt und unterstützt werden. Dies gilt insbesondere auch für den Umstand, dass sie sich – 
wie gesetzlich vorgesehen, aber auch in der Sache mehr als angemessen – an die Bundesregie-
rung richtet, die hier in der Pflicht steht, als Gesetz- und Verordnungsgeber die notwendigen 
rechtlichen Voraussetzungen für sachgerechtere Regelungen und Verfahren zu schaffen.  

Die Möglichkeiten der Dienste zur Gewährleistung von personeller und materieller Sicherheit 
werden rechtlich wie sachlich durch die jeweils zuständige und verantwortliche Fach- und 
Dienstaufsicht definiert. Ohne „auskömmliche Stellenbesetzung“ und sachlich adäquate 

 
Finch is accused of breaching the Official Secrets Act. (Independent, 27.10.2020); Procès à huis clos pour deux 
ex-agents secrets soupçonnés de trahison (France24, 06.07.2020); Trahisons à la DGSE: quand la Chine infiltre les 
services secrets tricolores (RadioFrance, 05.02.2023); Des documents secrets de l’armée française auraient fuité 
sur un forum JV. Des documents a priori confiden�el de l’armée française auraient fuité sur le forum de War 
Thunder. (Presse-Citron, 15.08.2022)  
9 Vorab bereits: Mascolo, Wie der Geheimdienst sich gegen Spione wappnen will, SZ. 18.04.2023;  
(htps://www.sueddeutsche.de/poli�k/bnd-bundesnachrichtendienst-spionage-carsten-l-1.5804891)  
 

https://www.independent.co.uk/news/uk/crime/uk-missile-system-leak-trial-defence-worker-simon-finch-mp-b1374856.html
https://www.france24.com/fr/20200706-proc%C3%A8s-%C3%A0-huis-clos-pour-deux-ex-agents-secrets-soup%C3%A7onn%C3%A9s-de-trahison
https://www.radiofrance.fr/franceinter/podcasts/l-interview/l-interview-de-secrets-d-info-du-samedi-05-fevrier-2022-3090039
https://www.presse-citron.net/des-documents-secrets-de-larmee-francaise-auraient-fuite-sur-un-forum-jv/
https://www.sueddeutsche.de/politik/bnd-bundesnachrichtendienst-spionage-carsten-l-1.5804891
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gesetzliche Befugnisse laufen Bemühungen der beauftragten Abteilungen ins Leere. Es sei in 
diesem Zusammenhang daran erinnert, dass Kapazitäten zur Eigensicherung und Spionageab-
wehr bis 2017 im Rahmen der „Friedensdividende“ massiv abgebaut und danach nur halbherzig 
wieder aufgebaut worden waren. All dies war – wie im Fall der Bundeswehr – Ausdruck einer 
politischen Disposition, nicht eines Sonderwegs „verantwortungsloser“ oder „unfähiger“ 
Dienste, denen bekanntlich über Jahre hinweg grundsätzlich Übergriffigkeit und Übermaß ge-
rade auch in Sachen der Eigensicherung vorgeworfen worden waren. Auch auf den medienbe-
kannten Umstand, dass erweiterte Maßnahmen des BND als Konsequenz aus dem Verratsfall 
Markus R. auf Betreiben des Bundeskanzleramts wieder eingestellt werden mussten10, sei hier 
noch einmal hingewiesen.  

Zu Recht wird daher nunmehr gefordert, dass die Zeitenwende eine „umfassende Sicherheits-
strategie erfordere, bei der auch die Eigensicherung und der Schutz vor Spionage und Einfluss-
nahme von großer Bedeutung“ seien 11.  

Es bleibt dringend zu hoffen, dass vergleichbare, die Befähigungen der Dienste zur angemes-
senen Auftragserfüllung angesichts einer gravierend veränderten Sicherheitslage ins Auge neh-
mende Untersuchungen des PKGr angestellt werden und zu einer entsprechenden Ertüchtigung 
führen können.  

Der GKND hat in diesem Zusammenhang bereits seit geraumer Zeit immer wieder auf die Not-
wendigkeit und Dringlichkeit eines derartigen Mentalitätswandels hingewiesen12. Die Zeiten-
wende betrifft sachlogisch nicht nur die Bundeswehr; auch die Dienste müssen in ihrer Aufga-
benerfüllung – nicht nur in der Eigensicherung – bedrohungsadäquat ertüchtigt und rechtlich 
mandatiert werden.  

Die aktuelle „Öffentliche Bewertung“ des PKGr zum SÜG kann da nur ein erster, allerdings 
ebenso sachgerechter wie ermutigender Schritt sein.  

 

Für den Vorstand 

 

Dr. Gerhard Conrad  

 
10 Mutmaßlicher Landesverrat zu Lasten des BND. Anmerkungen zur weiteren Konturierung des Falls. Stellung-
nahme des Gesprächskreises Nachrichtendienste in Deutschland e. V. vom 13. März 2023 (Link)  
11 htps://www.tagesspiegel.de/poli�k/dringender-handlungsbedarf-kontrollgremium-sieht-erhebliche-defizite-
bei-uberprufung-von-geheimdienstpersonal-9737981.html  
12 Zeitenwende und Nachrichtendienste: Anmerkungen zur aktuellen Diskussion um die Ertüch�gung der Nach-
richtendienste. Stellungnahme des GKND e.V., 02.02.2023 (Link) 

https://www.gknd.org/papiere.html
https://www.tagesspiegel.de/politik/dringender-handlungsbedarf-kontrollgremium-sieht-erhebliche-defizite-bei-uberprufung-von-geheimdienstpersonal-9737981.html
https://www.tagesspiegel.de/politik/dringender-handlungsbedarf-kontrollgremium-sieht-erhebliche-defizite-bei-uberprufung-von-geheimdienstpersonal-9737981.html
https://www.gknd.org/papiere.html

